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vertrag als Form der gemeinsamen Entscheidung über die 
Beziehungen zwischen den Kombinatsbetrieben die ver
breitetste Reditsform.

Die Anwendung der Einzelentscheidungia für die Be
gründung der Beziehungen zwischen den Kombinatsbe
trieben wird dann für zweckmäßig erachtet, wenn es auf 
Grund des Spezialisierungsgrades der Erzeugnisse und 
eines weitgehend feststehenden Lieferzyklus in der Regel 
keiner Abreden bedarf und somit die Rechte und Pflich
ten der Betriebe grundsätzlich durch die Einzelentschei
dung bestimmt werden können. Bei wiederkehrenden Be
dingungen bietet sich der Abschluß eines Rahmenvertra
ges an, so daß Einzelentscheidung und Vertrag gekoppelt 
werden können. In einem solchen Fall ist auch der Erlaß 
einer normativen Entscheidung denkbar, mit der der 
Inhalt für eine unbestimmte Anzahl der durch die Ein
zelentscheidung begründeten Rechtsverhältnisse festgelegt 
wird.

Rechtsbeziehungen zwischen zentralen Staatsorganen 
und Kombinaten

Die Herausbildung großer Wirtschaftseinheiten in Form 
der Kombinate ist eine wesentliche Weiterentwicklung der 
Leitung und Planung der Volkswirtschaft. Sie stellt zu
gleich entsprechend dem Prinzip des demokratischen Zen
tralismus höhere Anforderungen an die zentrale Leitung 
und Planung. Mit der Bildung neuer und der Entwicklung 
bestehender Kombinate wurde in der zentralgeleiteten 
Industrie und im zentralgeleiteten Bauwesen der grund
sätzliche Übergang zum zweistufigen Leitungssystem voll
zogen. Damit hat sich die Subjektstruktur, die gewisserma
ßen das Gerüst für die Wirtschaftsrechtsverhältnisse bildet, 
wesentlich geändert. Dies muß zu tiefgreifenden Schluß
folgerungen auch in bezug auf die Gestaltung der staat
lichen Wirtschaftsleitung führen. „Durch die Bildung der 
Kombinate werden sich die zentralen Staats- und wirt
schaftsleitenden Organe, immer stärker darauf konzentrie
ren können und müssen, vorausschauend die Grundfragen 
unserer proportionalen und dynamischen volkswirtschaft
lichen Entwicklung zu klären und die besten Bedingungen 
für eine effektive Arbeit der großen Einheiten zu schaf
fen, die den Reproduktionsprozeß an Ort und Stelle leiten 
und durchführen.“ ö

Das Grundprinzip staatlicher Wirtschaftsleitung, der 
demokratische Zentralismus, der im Wechselverhältnis von 
zentraler Leitung und Eigenverantwortung der Wirtschafts
einheiten seinen Ausdruck findet, behält seine volle Gül
tigkeit.

Die rechtliche Gestaltung der Verantwortung der Kom
binate ist dadurch charakterisiert, daß das Kombinat dem 
zuständigen Ministerium untersteht und der Generaldirek
tor dem Minister verantwortlich und rechenschaftspflich
tig ist. § 11 Abs. 2 des Rahmenstatuts für die Industriemini
sterien — Beschluß des Ministerrates vom 9. Januar 1975 
(GBl. I Nr. 7 S. 133) — legt dabei gleichzeitig ausdrücklich 
fest, daß allein der Minister berechtigt ist, Weisungen zu 
erteilen.

Die enge Verbindung von zentraler Planung mit der 
Verantwortung der Kombinate ist eine wesentliche Bedin
gung für die Leistungs- und Effektivitätsentwicklung un
serer Volkswirtschaft.20 In diesem Zusammenhang beste
hen eine Reihe von Problemstellungen, die vom Umfang 
staatlicher Steuerung durch Kennziffern bis zur stärkeren 
Ausrichtung der Kombinate auf das gesamtkombinatliche 
Endprodukt reichen. Vor allem muß es aber darum gehen, 
die langfristige konzeptionelle Arbeit der Kombinate stär
ker in die zentralen Planentscheidungen einfließen zu.las
sen.

In diesem Sinne ist es erforderlich, eine Veränderung 
des Arbeitsstils, eine Qualifizierung der Arbeit der zentra
len staatlichen Organe herbeizuführen. „Der Kern der 
Sache ist dabei, das politisch verantwortungsbewußte Han

deln für die Gesamtinteressen der Republik auf allen Ebe
nen zu stärken.“21

Wie auf der 10. Plenartagung des Zentralkomitees der 
SED dargelegt wurde, liegen Vorschläge der Minister zur 
Vervollkommnung der Leitung und Planung der Volks
wirtschaft vor. Daraus werden sich auch Konsequenzen für 
die rechtliche Gestaltung der Beziehungen zwischen den 
zentralen staatlichen Organen und den Kombinaten, insbe
sondere für den Fünfjahrplan 1981 bis 1985, ergeben. Auf 
diese Weise werden wesentliche Voraussetzungen geschaf
fen, um die Wirtschaft der DDR mit aller Konsequenz auf 
die neu herangereiften Erfordernisse einzustellen.22
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